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Amtliches.
Marienberg, den 23. Februar 1917-
BeKanntnra «chrrng

Die Geschäftszimmer des Landratsamtes»
des Kreisausfchuh - und Steuerverwaltung»
sowie der Kreiskommunal - und Kreisspar¬
kasse find für die Bevölkerung von 9 Uhr
vormittags bis 2 Uhr nachmittags geöffnet.

Nachmittags von 2 Uhr ab find die Ge¬
schäftszimmer für die Bevölkerung geschloffen.

^ Bürgermeister ersuche ich um
ortsublrche Bekanntmachung.

Der Königliche Landrat.

Bekanntmachung.
Nr. M. c. 500/2. 17. R.  R . A.

betreffend Beschlagnahme Bestands¬
erhebung und Enteignung von fertigen,
gebrauchten und ungebrauchten Gegen¬

ständen aus Alunriniunr.
vom 1. Marz 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
oes königlichen Kriegsministeriumszur allgemeinen
S’ mS«.9!brö<f,t  mit dem Bemerken, daß, soweit
» .̂ gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
. . sind, jede Zuwiderhandlung gegen die Dor-
schnften über Beschlagnahme und Enteignung nach §
6„; l Bekanntmachung über die Sicherstellung von
2 ^ b-darf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
noJ o den Nachtragsbekanntmachungen
2 ^ ^ kt ° ber 1915 (Reichs -Gesetzbl S . 645 ) vom
14 ? . T \ 'X 1915 (R -ichs-G-setzbl. S . 778) und vom
ieh» q,P(T6e.r l 916 (Reichs -Gesetzbl. S . 1019) und

gegen die Meldepflicht nach 8
vomi *0- Bekanntmachung über Dorratserhebungen
binlnÄT ' 1915 (Reichs -Gesetzbl. S 54) in Der-
Sent.mH,m' n Nachtragsbekanntmachungen vom 3
2l (Reichs-Gesetzbl. S. 549) und vom
wird Auck blA lR-ichs.Gesetzbl. S . 684) bestraft
aemäk der Betrieb des Handelsgewerbes
läffioPrm i “anntma ^ung zur Fernhaltung unzuoer-
191§ m ' rVtr 017’ ^ ani )eI vom 23 . September

(•R ichs-Gesetzbl. S. 603) untersagt werden.

^ i Inkrafttreten.
l . gji ör3  tritt mit dem Beginn des

011  ^ er  Bekanntmachung betroffene Gegen-
«y  v stände.

mten aiifo.fiiK* anntmad)un9  werden betroffen die
'rauchsLT l\ a\ 5 Aluminium bestehenden Ge-
verbe übttcken̂"s n ' ^ wer sämtliche in Gärungsge-
wttich.6j<k2, „^ ^ Erelgeräte, wie : Gärbottiche, Gär-
'pparate t/i», ^agertanks, Hefen-Ueberführungs-A ®,mer- S$ öp er, Löffel u. dal.
Apparate cr:»!,. "^ '̂anks, Hefen-Ueberführungs-

D e Schöpfer, Löffel u. dgl.
venn si- "" t>en auch dann betroffen,
^iegs.Rodltoff̂Aki"n h" gestellt sind, das von der
- — A ff-Abteilung des Königlichen Kriegsmini-
?? zu r.u einem Jahr« oder mit Geldstrase
'E/afgesetzen hoherêStraf̂ '^ ' ",cht»ach den allgemeinen
1 wer der f ^- Dtt®,rllt  sind, bestraft:

geben oder !ie mit"m ' r entei9»eten Gegenstände herauszu.
2. » A - A iU " --bn " - --

lchafft, beschlagnahmten Gegenstand beiseite,
»auft oder ein and. . !- l ^ rt, verwendet, verkauft oder

2 w'" 'dn abschiietzt: ^ « " "usierungs- oder Erwerbsgeschäft
. °" wahr̂ ,"und̂ 5'.^ '' beschlagnahmten Gegenstände zu
4 ®« den nach« 5PPÄ 3« behandeln, zuwiderhandelt.

®'derhandel? ^ nen Ausführungsbestimmungenzu-

d̂ ^ dnun" verpflichtet Zu der er auf Grund dieser
f" ^ richtige oder unvollllä»^ in„, öer 9*t }te« Frist erteilt.
n h9ms bis zu 6 OTonaten *nx bt9 ‘ Angaben macht , wird mit Be¬
iten bestraft: auch kdnn.n m̂ Geldstrafe bis zu 10  OM
'If*  für dem Staate D̂ farr®0" 0.^ . bte  verschwiegen sind, i

wer vorsätzlich d,e « erklärt werden. Ebenso - -
* ? « ‘KK  unterläg ê r,ebenen ^ «^ücher

der er auf Grund dieser

000
im

wird
einzu-Wer fo r̂T-rr̂ r̂?n unterläßt.

bVr0t1Önur'9 verpachtet ist n̂i» ? ' * ö-tc " UUT löru"£) dieser
dMw ^v 9' oder unoollNän! "'cht 'N ber  9 'setzten Frist erteilt

bis  5« bteUauÄl' 9',. « ''gaben macht, wird mit
.. . , sangnis bjz - T, Mark oder im Unvermögensfalle
fahrlässig di. °«. ?. .L °?°'en bestraft. Ebenso wird bestraft
« ? « ^ drei.uuft„d M- , ^ r"
Miihrfn 11̂ 9 bi* Dor9«[4tifb »ien b«straft . «cotn |o roirö bestraft

t ) anm .!.lclö6t- ^ n Laserbücher einzurichten oder+V2» “'“'Haßt. 2-uyrtuuajerl
vn>Menb«7 °G.g«nstäAabeti,che Aufstellung von in Frage

steriums oder durch die Militärbefehlshader freigegebenwurde.

Absatztöpfe, Aschenschalen, Aschenteller, Augen»
psannen, Aufgutzmaschinen, Aufschnittmaschinen, Back¬
formen, Dackschaufeln. Baimarietöpfe, Bauchtöpfe,
Becher aller Art, Beefsteakbräter, Belgische Kasserollen,
Bestecke, Bettschüsseln, Bettwärmer, Bidets, Bierglas-
ttäger, Bierglasuntersätze, Biertrichter, Bierwärmer,
Bierwärmerständer, Biskuitformen, Blumenkübel, Blu¬
mentöpfe, Bonbonnieren, Bouillonkocher, Bouillonsiebe,
Bowlen, Bowlenlöffel, Bratenlöffel, Bratenpsannen,
Brater, Bratpfannen, Brieföffner, Brotkapseln, Brot-
korbe, Brühsiebe, Büchsen aller Art, Bundsormen,
Bürstenhalter, Butterbrotdosen, Butterdosen, Tocktail-
becher, Deckel aller Art, Deckelhalter, Deghies, Destil-
kerblasen, Dosen aller Art, Durchschläge, Dunstdeckel,
Eldotterfänger, Eierbecher, Eierbüchsen, Eierhülsen, Eier¬
kapseln, EierkochapparateEierkocheinsätze, Eierkocher,
Trerkuchenwender, Eierprüfer, Eierschneider, Liertiegel,
Einmachkessel, Eimer aller Art auch mit Einsätzen, Eis¬
behälter, Liskühler für Bowlen, Literbecken, Englische
Bauchtöpfe,Essenträger,Etznäpfe,Essenzflaschen, Etageren,
Etagenessenträger, Etagenmenagenträger, Federhalter,
Feldflaschen, Feldkessel, Feldküche, Fetllöffelbleche, Fett
Messer, Fettschüsseln. Fettstecher, Fingerschalen, Fisch
grätenschalen, Fischheber. Fischkessel, Fischkocher, Fisch-
körbe, Fischplatten, Fischschaufeln, Fischschupper, Flam-
mendämpfer, Flaschenschildchen,Fleischermulden, Fleischer¬
schalen, Fleischplatten, Fleischsätze, Fleischtöpfe, Flüssig-
keltsmatze, Formen aller Art, Französische Teekessel,
Frlslerelsen, Frisierlampen, Fruchtkessel, Fruchtschalen.
Früystücksdosen, Frühstückskörbe, Gabeln aller Art,
Gärspunde, Gaskochtöpfe,Basrandtöpfe, Bemüfeschüsfeln,
Gemüseseiher, Gemüsesiebe, Gewürzbüchsen, Gewürz-
r.iber, Haarbürstenbüchsen, Hackfleischständer, Hand-
leuchj.r, Handspülschalen, Herdeinhängetöpfe, Heitzwasser-
kannen, Heitzwasserkrüge, Heizschlangen, Irregatoren,
Iagdbecher, Iagdstühle, Lagerbüchsen, Kaffeeaufgutz-
ma,chinen, Kaffeefiltriermaschinen, Kaffeeflaschen, Kaffee¬
kannen, Kaffeekocher, Kaffeemaschinen, Kaffeeservice,
Kaffeesiebe, Kaffeetassen und Untertassen, Kaffeetrichter,
Kaiserbräter, Kakaobüchsen, Kämme, Kartoffeldämpfer,
Kartoffelkocher, Käsebächsen, Kasserollen, Kehrichtschau-
fein, Kessel aller Art, Kessel zum Linmachen, Kinder¬
tassen, Kinderbechrr, Klebgummibehälter, Knochenschalen,
Kochtöpfe aller Art, Kognakbecher, Kölnische Brat¬
pfannen, Konische Becher, Konservenbüchsen, Konsole
mit Bechern, Kopiernäpfe, Korke, Kotelettroste, Krüge
aller Art, Kuchenbackformen, Kuchenformen, Kuchen¬
schüsseln, Kuchenspringformen, Labeflaschen, Lampen
zum Kochen, Leberkäseformen, Leibwärmrr, Leichenbah¬
ren, Leimtöpfe, Leuchter, Lichtmanschetten, Likörservice,
Löffel aller Art, Löffelbleche, Maschinentöpfe, Maße,
Mehlschaufeln, Melonenformen, Menagen, Milchkänn¬
chen, Milchkocher, Milkocher mit Wasserbad, Milch¬
krüge, Milchpfannen, Milchschaufesn, Milchsiebe, Milch,
transportkannen, Milchlöpfe, Milchträger, Mulden,
Mundwasserwärmer, Musterkasten, Nachtgeschirre, Nel¬
sonbüchsen, Nelsonkasserollen, Nudelpfannen, Omlett-
pfannen, Pfannen aller Art, Pfeffermühlen, Pichel¬
steiner Maschinen, Pitnikkasten, Platten aller Art,
Proviantdosen, Puddingformen, Puderdosen, Quirle,
Rahmgietzer, Rahnilöffel, Rahmschöpfer, Rasierschalen-
Rasierwasserwärmer, Rauchservice, Reflektoren, Reib¬
eisen» Reisebestecke, Reiseflaschen, Reisekocher, Reis,
kugeln, Ringhöfen, Ringtöpfe, Sächsische Kaffeekocher,
Sahnengietzer, Salatschüsseln, Salatseiher, Salzgrfätze,
Salz- und Pffeffernäpfchen, Salz- und Pfefferstreuer,
Sandwichbüchsen, Saucenlöffel, Saucieren, Schaffner-
Krüge, Schalenkörbchen, Schalennäpfchrn, Schaleshafen,
Schalltrichter für Phonographen, Schaufeln, Schaum¬
kellen, Schaumlöffel, Schilder, Schlesische Bratpfannen
Schlüssel, Schmarrenschaufeln, Schmorsätze, Schmortöpfe,
Schneekessel, Schnellbrater, Schokoladenkännchen, Schoko¬
ladenkannen, Schöpfkessel, Schöpflöffel, Schraubdosen,
Schuhlöffel, Schuhanzieher, Schulbecher, Schüsseln aller
Art, Schutzhüllen für Tennisschläger, Schwammschalen,
Schweizer Pfannen, Schweizer Randkessel, Siebe aller
Art. Seifendosen, Seifeneimer, Seifenhalter, Seifennäpfe,
Seifenschalen, Sektkühler, Service, Seroierbretter, Ser¬
viettenringe, Setzeierpfannen, Skispitzen, Spargelheber,
Spargelkocher, Spätzleseiher, Speiseglocken, Speiseträger,
Spielwaren, Sprihsiebe, Springformen, Spuckbecher,
Spuckflaschen, Spülbürstenbleche, Spülbürstenhalter,
Standgefätze, Stechbecken, Steinbuttkessel, Stopftrichter,
Sülzformen, Sülzkotelettformen, Suppenschalen,
Suppensiebe, Suppenterrinen, Tabletts, Tafel¬
schaufeln, Tafelschippchen, Taschenaphotheken, Taschen-
becher, Taschenflaschen, Tassen, Tee-Eier, Teekessel, Tee-
siebe, Teigschüsseln, Teller aller Art, Terrinen, Töpfe
aller Art, Topflappenkasten, Toiletteneimer, Torten¬

bleche, Tortenplatten, Touirstenkocher, Transporteimer,
Transportkannen, Trichter aller Art, Trinkbecher» auch
zusammenlegbare, Ulmer Pfannen, Universalsiebe» Un¬
tersätze für Gläser, Untertassen, Dentildeckel, Derband-
zeugbuchsen, Derdampfschalen, Dorlegelöffel, Vorleger,
Vorratsbüchsen. Wachszündholzhülsen, Wandbilder,
Waschschüsseln, Wassereimer, Wasferkannen, Wasser¬
kessel Wasserkrüge, Wasserschöpfer, Weidlinge,
Weinstützen, Wiegeschaufeln, Wurstbüchsen, Iahnbürsten-

Iahnbürstenhülsen, Zahnstocherhalter, Iargen-
deckel, Ilgarrenbüchsen, Zigarettenetuis, Zigarrenetuis,
Iltronendosen, Znckerdosen, Zuckerstreuer, Zündholz¬
buchsen, gwiebelkasten.

8 3
Ausnahmen.

Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Be¬
kanntmachung sind:

mit Aluminium überzogene Gegenstände, die aus
einem anderen Material als Aluminium hergestelltm §4

Don der Bekanntmachung betroffene Der-
sonen» Betriebe usw.

Non der Bekanntmachung werden betroffen, alle
Desltzer(natürliche und juristische Personen, einschlietz-
"ch offentuch-rechtlicher Körperschaften und Verbände),
auch Erzeuger und Händler der nach § 2 dieser Be-
kanntmachung betroffenen Gegenstände. Demgemäß
erstreckt sich die Bekanntmachung auch auf kirchliche,
stiftige, kommunale, im Eigentum des Reiches oder
eines Bundesstaates befindliche Gegenstände

8 5
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Ge¬
genstände(8 2) werden hiermit beschsagnahmt.

^ Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung, dah die

Bornahme von Veränderungen an den von ihr betrof¬
fenen Gegenständen verboten ist und rechtsgeschaftliche
Verfügungen über sie nichtig sind, soweit sie nicht aus-
drucklich auf Grund der folgenden Anordnungen oder
etwa weiterhin ergehender Anordnungen erlaubt xotx*
ben. Den rechtsgeschäftlichenVerfügungen stehen Der-
fugungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme find Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit Zustimmung der mit der
Durchführung der Bekanntmachung beauftragten Be¬
hörden(siehe§ 8) erfolgen. Die Befugnis zum"einst-
wetllgen Weitergebrauch der beschlagnahmten Gegen-
stände bleibt unberührt. s

§ 7
Meldepflicht » Enteignung und Abliesernnq

der beschlagnahmten Gegenstände.
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegen¬

stände unterliegen, unbeschadet aller bisher erstatteten
Meldungen, der Meldepflicht durch den Besitzer. Sie
werden durch besondere an den Besitzer gerichtete An-
Ordnungen enteignet werden. Sobald ihre Enteignung
angeordnet ist, sind sie, soweit erforderlich, auszubauen und
an die Sammelstellen abzuliefern.

Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb
der in der Enteignungsanordnung oorgeschriebenen Zeit
abgeliefert sind, werden auf Kosten der Ablieferungs-
pflichtigen zwangsweise abgrholt werden.

8 8
Durchführung der Bekanntmachung.
Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung

werden dieselben Kommunalverdände beauftragt, denen
bereits die Durchführung der Bekanntmachung M.
1/10. 16. K. R. A. vom I. Oktober 1916, betreffend
Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung von
Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckelnaus Zinn und
freiwillige Ablieferung von anderen Jinngegenständen»
übertragen worden ist.

Diese erlassen auch die Ausführungsbestimmungen
hinsichtlich der Meldepflicht, Ablieferung und Einziehung
der beschlagnahmten Gegenstände.

8 9
Uebernahmepreis.

Der von den beauftragten Behörden zu zahlende
Uebernahmepreis wird auf

7,00 JC.  für jedes Kilogramm Aluminium ohne
Beschläge*) und

5,60 Ji  für jedes Kilogramm Aluminium mit
Beschlägen*)

festgesetzt. Diese Uebernahmepreis« enthalten den <Se-
genwert für die abgelieferten Gegenstände einschliekltch
aller mit der Ablieferung verbundenen Leistungen» roie
Ausbau und Ablieferung bei der Sammelstelle.



Ablieferer, die mit dem oorbezeichneten Uebernah-
mepreis nicht einverstanden sind, haben dies sogleich
bei der Ablieferung zu erklären. In Fällen, in denen
eine gütliche Einigung über den Uebernahmepreis nicht
erzielt ist, wird dieser gemäß§§ 2 und 3 der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
24. Juni 1915 auf Antrag durch das Reichsschiedsge¬
richt für Kriegswirtschaft in Berlin W 10, Dittoria-
straße 34 endgültig festgesetzt.

*) Unter Beschlägen sind Ringe, Stiele, Griffe und Verstei¬
fungen aus anderem Material als Aluminium verstanden. Dar
Entfernen der Beschläge vor der Ablieferung ist gestattet.8 w

Anfragen und Anträge.
Alle Anfragen und Anträge, die die vorstehende

Bekanntmachung betreffen, sind unter der Bezeichnung
„Betrifft Aluminium" an die beauftragten Behörden
zu richten und dürfen andere Angelegenheiten nicht be¬
handeln.

Frankfurta . M ., den 1. März 1917.
Stellvertretendes Generalkommando des

18. Armeekorps.

Bekanntmachung.
der Reichsbekleidungsstelle

über eine
Bestandsaufnahme von Schuhwaren.

Dom 28. Februar 1917.
Für die Erfüllung der der Reichsbekleidungsstelle obliegen-

Aufgaben ist die Ermittlung der im Deutschen Reiche vorhan¬
denen Vorräte an Schuhwaren erforderlich.

Aus Grund des ß 8 der Bundesratsoerordnung über die Re¬
gelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick- und Schuhwaren
vom 10. Imii/23 . September 1916 wird deshalb folgendes be¬
stimmt:

8 1.
Am 12. März 1917 ist eine allgemeine Bestundsaufnahme

von Schuhwaren vorzunehmen.
Schuhwaren im Simme dieser Bekanntmachung sind solche,

die ganz oder zum Teil aus Leder, Web-, Wirk- oder Strick-
waren , Filz oder filzartigen Stoffen bestehen.

Schuhwaren, welche vollständig aus Holz hergestellt sind,
unterliegen nicht den Vorschriften dieser Bekanntmachung und
sind daher nicht meldepflichtig.

8 2.
Meldepflicht besteht für die mit Beginn des 12. März 1917

vorhandenen gesamten Vorräte der in § 1 Abs. 1 und 2 ver-
zeichneten Gegenstände, soweit nicht in § 3 Ausnahmen festgesetzt
sind. Die Bestandsaufnahme hat nach folgenden Warengattungen
getrennt zu erfolgen:
Warengattung 1 r Arbeitsschuhwerk aller Art, (einschließlich

Schaftstiefel)
1. für Männer in allen Größen.
2. für Frauen in allen Größen,
3. für Knaben und Mädchen, Größe Nr. 36 - 39,
4. für Kinder, Größe Nr . 27—35,
5. für Kinder, Größe Nr . 26 und kleiner.

Hierzu gehört schweres Schuhwerk mit genagelten oder ge.
nähten Unterböden, dessen Schaft ans Spalt -, Rind-, Roß-, Wild,
oder ähnlichem Oberleder besteht, gleichgültig ob die Sohle aus
Leder, Holz oder anderen Ersatzstoffen hergestellt ist.
Warengattung 2 r Kräftiges Leder.straßenschuhwerk aller Art

1. für Männer in allen Größen,
2. für Frauen in allen Größen,
3 . für Knaben und Mädchen, Größe Nr. 36 - 39,
4 . für Kinder, Größe Nr 27- 35;
5. für Kinder, Größe Nr . 26 und .kleiner.

Hierzu gehört im wesentlichen Schnhwerk aus Noßleder jeder
Art außer Roßlack, aber einschließlichRoßchevreau, ferner aus
Roßbox-,Rindbox-, Mastbox und Rindleder, Spalt und dergleichen,
ohne Rücksicht auf Schaft oder Bodenausführung , einschließlich
Holz- oder sonstigen Ersatzsohlen.
Warengattnng 3 : Anderes Leder- Straßenschuhwerk aller
Art, soweit nicht unter2 oder4 genannt

1. für Männer in allen Größen,
2 . für Frauen in allen Größen,
3 . für Knaben und Mädchen, Größe Rr. 36 - 39,
4 . für Kinder, Größe Nr. 27- 35,
5 . für Kinder, Größe Nr . 26 und kleiner.

Hierzu gehört im wesentlichen Schuhwerk aus farbigem oder
schwarzem Eheoreau-, Boxkalb- oder sonstigem Kalbleder, Ziegen-,
Sämisch, Reh-, Hirschleder und dergleichen, auch mit Stoffein¬
sätzen, ohne Rücksicht auf Schaft- oder Bodenausführung , ein¬
schließlich Holz- oder sonstigen Ersatzsohlen.
WarrngattUNg 1 : Sraßenschuhwerk aus Lackleder

1. für Männer in allen Größen,
2 . für Frauen in allen Größen,
3 . für Knaben und Mädchen, Größe Rr 36 - 39,
4 . für Kinder, Größe, Nr . 27—35,
5 . für Kinder Nr. 26 und kleiner.

Hierzu gehört auch Schuhwerk aus Lackleder mit schwarzen
oder farbigen Leder- oder Stoffeinsätzen.
Warengattung S: Reitstiefel aller Art.
Warengattnng 6 r Tanzschuhe, Besellschaftsschuhe, Lnxushaus-
Ichuhe und Luxuspantoffeln

1. für Männer in allen Größen,
2 . für Frauen in allen Größen,
3 . für Knaben und Mädchen, Größe Rr 36 - 39,
4 . für Kinder, Größe Nr . 27- 35,
5 . für Kinder, Größe Nr . 26 und kleiner.

Hierzu gehören im wesentlichen Tanzschuhe und Gesellschafts-
fchuhe aus Leder und Stoffen aller Art mit leichter gewendeter
Sohle und Holzabsätzen, ferner Hausschuhe oder Pantoffeln mit
Absätzen von mehr als 3 Zentimeter Höhe aus Seide, Atlas,
Brokat , Sammet, Lackleder (nicht Lacktnch) oder Wildleder
(Sämischleder).
WarengattUNg 7 ; Sandalen aller Art

1. ür Männer in allen Größen
2 für Frauen in allen Größen,
3 . für Knaben und Mädchen, Größe Rr . 36 - 39,
4 . für Kinder, Größe Nr . 27- 35,
5 . für Kinder, Größe Nr . 26 und kleiner.

Warengattnng 8r Hausschuhe und Pantoffeln aller Art, so¬
weit nicht unter Warengattung 6 bereits genannt

Männer in allen Größen,
Frauen in allen Größen,
Knaben und Mädchen, Größe Nr. 36 - 39,

4 . für Kinder, Größe Nr . 27- 35,
5 . für Kinder, Größe Nr . 26 und kleiner.

Warengattnng S : Straßen- und Sportschuhe aus Stoffen
aller Art

1. für Männer in allen Größen,
2 . für Frauen in allen Größen,
3 . für Knaben und Mädchen, Größe Nr. 36 - 39,
4 . ür Kinder, Größe 27 - 35,
5. für Kinder, Größe Nr . 26 und kleiner,

8 3-
Bon der Meldepflicht ausgenommen find:

1. Schutzwvren, die sich im Eigentum der deutschen Militiir-
od«r Marinebehörden befinde» oder über die Lieferungsverträge

oder Herstellungsverträge mit einer deutschen Militär - oder Ma-
rinebehörde bestehen, .

2. die im Gebrauch befindlichen Schuhwaren,
3. Schuhwaren, die sich in den Haushaltungen befinden und

deren gewerbsmäßige Verwertung nicht in Aussicht genommen ist,
4.- Erstlingsschuhe ohne Absatzfleck bis zur Größe 22 einschl.
5. Gummischuhe.

8 4-
Jur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und juristischen

Personen, ferner alle wirtschaftlichenBetriebe, sowie alle öffent¬
lichrechtlichen Körperschaften und Verbände, die Eigentum oder
Gewahrsam an meldepflichtigen Gegenständen haben oder bei
denen sich solche unter Jollaussicht befinden. Die nach Beginn
des 12. März eintreffenden, aber vor diesem Tage abgesandten
Vorräte sind von dem Empfänger sofort nach Eingang der Ware
zu melden.

Vorräte , die sich mit Beginn des 12. März"1S17 nicht im
Gewahrsam des Eigentümers befinden, sind sowohl von dem
Eigentümer als auch von demjenigen zu melden, der sie zu dieser
Zeit in Gewahrsam hat.

Neben demjenigen, der die Ware in Gewahrsam hat , ist
auch derjenige zur Meldung verpflichtet, der sie einem Lager.
Halter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten übergeben hat.

Spediteure und Lagerhalter , welche wissen oder den Umstän.
nach anuehmen müssen, daß sie meldepflichtige Gegenstände in
Gewahrsam haben, sind verpflichtet, die zur Vornahme dieser Er¬
hebung erforderlichen Auskünfte bei den Absendern oder Em¬
pfängern dieser Gegenstände oder bei ihren Auftraggebern ein.
zuholen. Wird die Auskunft nicht erteilt oder erscheint sie dem
Spediteur oder Lagerhalter nicht glaubhaft , so ist der Spediteur
verpflichtet, dies der Reichsbekleidungsstelleanzuzeigen.

8 5.
Die Meldungen dürfen nur auf den hierfür vorgeschriebenen

amtlichen Meldekarten erstattet werden.
Meldepflichtige, welche Eigentümer der zu meldenden Ge¬

genstände sind, haben die Meldekarten 1a und 2a, alle sonstigen
Personen die Me .dekarten 1b und 2b zu benutzen.

Die Meldekarten müfien spätestens am 17. März 1917 bei
den Amtsstellen eingereicht sein, die von den Landeszentralbehör¬
den oder den von ihnen bezeichneten Behörden mit der Einsamm¬
lung beauftragt sind.

Mitteilungen irgend welcher Art dürfen auf den Meldekar¬
ten nicht vermerkt werden.

Die Reichsbekleidungsstellebehält sich vor, Muster der an¬
gemeldeten Waren einzufordern.

8 6-
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezeichneten

Behörden werden über die Ausführung der Bestandsaufnahme
weitere Ausführungsbestimmungen erlassen.

8 7.
Wer den Vorschriften des § 1, Abs. l und 2, der §§ 2, 4, 5

oder den nach § 6 erlassenen Ausführungsbestimmungenzuwider,
handelt, wird nach § 20, Nummer 1 der Bundesratsverordnung
über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strick- und
Schuhwaren vom 10. Juni — 23. Dezember 1916 mit Gefäng¬
nis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehn¬
tausend Mark bestraft.

Berlin, den 28. Februar 1917.
Reichsbekleidungsstelle

Geheimer Rat D». Beutler
ReichsKommissar für bürgerliche Kleidung.

Ausführungsbestiminungen.
zur

Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle
über eine Bestandsaufnahme von Schuh-

rvaren vom 28. Februar 1817.
Auf Grund des § 18 der Bundesratsverordnung

über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-,
Strick- und Schuhwaren vom 10. Iuni/23 Dezember
1916 werden für die von der Reichsbekleidungsstelle
unter dem 28. Februar 1917 angeordnete Bestands¬
aufnahme von Schuhwaren folgende Ausführungsbe¬
stimmungen erlassen:

8 i
Mit der Ausgabe und Ginsammlung der Melde¬

karten werden die Landräte(Oberamtmänner), in Stadt¬
kreisen die Gemeindevorständebeauftragt.

8 2
Jeder Meldepflichtige hat seinen Bedarf an Melde¬

karten, und zwar Eigentümer der zu meldenden Gegen¬
stände die Meldekarten 1a und II a, alle sonstigen
meldepflichtigen Personen die MeldekartenI b und llb,
bei der gemäß § 1 zuständigen Behörde rechtzeitig
zu erheben und nach Ausfüllung spätestens am 17.
März 1917 an derselben Stelle wieder abzuliefern.

§ 3
Wer den Vorschriften in § 2 dieser Ausführungs-

bestimmungen zuwiderhandelt, wird nach 8 20 Rr. l
der Bundesratsoerordnung über die Regelung des Ver¬
kehrs mit Web-, Wirk-, Strick- und Schuhwaren vom
10. 3uni/23. Dezember 1916 mit Gefängnis bis zu 6
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehntausend
Mark bestraft.

Berlin, den 12. Februar 1917.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

3 . A. LuscnSky.

18. Armeekorps. Stellvertretendes Generalkommando.
Frankfurta. M., 14. Februar 1917.

Verordnung.
Betr: Verbot der Mitteilung militärischer

Mahnahmen.
Aus Grund des 8 0b des Gesetzes über den Be-

lagerungszustand vom 4. Juni 185t bestimme ich für
den mir unterstellten Korpsbezirk:

Cs ist verboten, einem anderen Mitteilungen zu
machen, aus denen auf militärische Maßnahmen Schlüsse
gezogen werden können, sowie Mitteilungen in gehei-
mer Schreibart oder einer Geheimsprache und Mittei¬
lungen, die nur aus Einzrlbuchstaben oder Fahlen oder
nur aus Unterschrift bestehen.

Der Versuch ist strafbar.
Zuwiderhandlungenwerden mit Gefängnis bis zu

einem Jahre, beim Vorliegen mildernder Umstände mit
Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft

Der fitllvrrtrriendt Kommandierende General
Riedel, Generalleutnant.

ssolizei- verorduung.
Auf Grund des §8  137 und 139 de, Gesetzes übe,

die allgemeine Landes-Berwaltung vom 30. Juni I883
(G.-S. S. 195) und den §§ 6, 12 und 13 der All«"
höchsten Verordnung vom 20. September 1867 üb«,
die (G.-S. S . 1529) wird mit Zustimmung des Bezirk;.
Ausschusses für den ganzen Umfang des Regierung;,
bezirks unter Aushebung des diesseitigen Polizei-Dti-
ordnung vom 15. Juni 1887 (Reg.-Amtsbl. Rr. 25 5
322) folgendes verordnet.

8 1
Alle bereits abgestorbenen Obstbäume, sowie di,

dürren Aeste und Aststumpfen an noch nicht abgestorbe¬
nen Obstbäumen sowohl in Gärten, als in Feldern sich-
seitens deren Eigentümmer oder sonstigen Rutzungsbe-
rechtigten, welchen die Verfügung über dieselben zusteht,
in jedem Jahre bis zum im 8 3 festgesetzten Termin
zu entfernen.
Das dürre Holz ist alsbald wegzuräumen oder an Ort
und Stelle zu verbrennen.

82
Jur Verhütung der Infekten- und Pilzoermehrwii

find beim Abschneiden der dürren Aeste und AbstuU.
pfen der Obstbäumt stets

2) alle Sägeschnittwunden von 5 cm Durchmesser
und darüber mit Steinkohlenteer oder einem an¬
deren geeigneten Mittel zu verdecken,

t>) die am Stamm und an älteren Aesten durch Frost,^
Ackergeräte, Vieh usw. heroorgerufenen Seitens
wunden auszuschneiden und mit Steinkohlenteen
oder sonst einem geeigneten Mittel zu verstreichen,

c) die vorkommenden Astlöcher von dem modrigenß
Holze zu reinigen und so auszusüllen (beispiek-:
weise mit einem Gemisch von Lehm und Teer), daj
das Wasser nicht mehr eindringen kann.

8 3
Die in den 88  1 und 2 genannten Arbeiten sind

sobald als möglich, längstens aber bis zum 1. Mich
des auf das Bemerklichwerdendes Schadens folgenden
Jahres auszufkhren.

Den Landräten, sowie Magistraten von Frankfuit
a M. und Wiesbaden steht jedoch di« Befugnis zu,
diesen Termien sowohl in einzelnen Fällen als auch aß-
gemein bis zum 1. April zu verlängern.

8 4
Zuwiderhandlungen unterliegen zufolge des § 3t

des Feld- und Forstgesetzes vom t. April 1. 1880 bei
daselbst vorgesehenen Strafe bis zu 150 Mark oder
verhältnismäßiger Haft.

Wiesbaden, den 5. Februar 1897.
Der Regierungspräsident.

I . V : gez. Frhr. k. NeiSwitz.
Marienberg, den 27. Februar 1917.

Vorstehende Polizeiverordnung wird hiermit wie¬
derholt veröffentlicht.

Für das laufende Jahr setze ich als Termin den
1. April fest.

Die Herren Bürgermeister des Kreises wollen für
sofortige entsprechende ortsübliche Dekanntmachunz
Sorge tragen.

Der Königliche Landrat.

Aönigliche Fachschule für die Eisen-
und Stahlindustrie des Liegener Landes

zu Siegen.
Praktische Ausbildung in de» Lehrwerkstätten Schlosi

serei, Dreherei, Schmiede neben zeichnerischen und fach'
wissentlichen Unterricht.

Aufnahmebedingung: Erfolgreicher Besuch einet
Volksschule. Kursurdaner: 2 Jahre . Schnlgeld: 60
Mk. jährlich für preußische Schüler.

Stipendien für minder bemittelte und würdigt
Schüler. Die Reifeprüsung gilt It. Ministerialerlaß als
Gesellenprüfung für Schlosser und Schmiede.

vegian des Schuljahres: 25. April 1917.
Bei dem jetzigen Mangel an geeigneten Lehrstelle»

bietet die Anstalt beste Gelegenheit zur Unterbringung
von Lehrlingen obiger Beruf«.

Anmeldungen jetzt erbeten.
Auskunft und Programme kostenfrei.

Der Direktor:
3 . V.

gez Heuschrr

Marienberg, den 22. Februar 1917.
Bekanntmachung.

Betr . Schweinemastunternehmen für den Re«
gierungsbezirk Wiesbaden.

Ablieferung der Pflichtfchweine.
Lei der Abnahme der Pfiichtschweine entstehe»

leider noch immer die größten Schwierigkeiten dadurch-
daß viele Dertragsmäster bei der Ablieferung ihre»
Pflichtschweinedi, Beauftragten des Diehhandelsv«'
bandes nicht darauf aufmerksam machen, daß es fi$
um Pflichtschweine für das Mastunternehmen handelt-'
dies ist unter allen Umständen erforderlich. Im wei'
teren ist anzugeben,

a)  ob es sich um Pflichtschweine handelt , di« aus
Grund der im Mai, 3uni und Juli eingegangenen
Berflichtungen(1. Vertrag) gemästet worden sin"
(als Futter wurde noch Mais geliefert), oder

b) ob die Pflichtschweine auf Grund der nach dein
1. Oktoberd.I . abgeschlossenen Berflichtungenß
Vertrag) gemästet worden sind(für Pfiichtschweine
nach dem 2. Vertrag wird in erster Linie Germ
oder auch Kleie geliefert). Wenn es sich um
resschweinr handelt, ist dies besonders anzugeden-



Macht der Master bei der Ablieferung keine dies-
bezüglichen Angaben , so werden seine Schweine nicht
als Pflichtschweine behandelt , und er mutz bestimmt
damit rechnen , datz ihm dieselben nochmals angefor-
d«rt werden oder aber , datz er das erhaltene Mast¬
futter wieder zurück liefern mutz. Außerdem geht er,
für den Fall , datz er Fettschweine geliefert -^ hat , der
entsprechenden Prämien verlustig.

' Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

3 . Pr . L 284.
Marienberg , den 28 . Februar 19 t7.

Das allsonntägliche ärgerniserregende Treiben junger
Leute in Wirtschaften hat mir bereits zu meiner Be¬
kanntmachung vom 7. Februar ds . Is . Nr . L . 252,
Kreisblatt Nr . 12 , Veranlassung geben . Hauptsächlich
waren die in dieser Bekanntmachung angedrohten Matz-
nahmen für die Verhältnisse , die sich in der Gemeinde
Unnau entwickelt hatten , bestimmt . Sie sollten aber
wie ich in der Bekanntmachung zum Ausdruck gebracht
habe , auch auf andere Gemeinden , wo es notwendig
wird , Anwendung finden können . Leider hat es sich
herausgestellt , datz die gleichen Anordnungen auch für
eine Reihe anderer Srte dringend geboten erscheinen.
Ich werde deshalb sämtlichen Inhabern von Wirt¬
schaften im Kreise durch die Ortspolizeibehörden eröff¬
nen lassen, datz unnachsichtlich gegen sie das Konzeffions-
entziehungsoerfahren eingeleitet wird , wenn sie das
Treiben der jungen Leute , wie es bisher in einzelnen
Lokalen beobachtet worden ist, in ihren Wirtschaften
dulden. Die Namen der mir zur Anzeige gebrachten
jungen Leute veröffentlicht werden.

Dem Uebel mutz mit allen zur Verfügung stehen¬
den Mitteln zu Leibe gegangen werden und ich fordere
deshalb jedermann , dem das Weiterfortbestehen dieser
Zustände in einzelnen Wirsschaften bekannt wird , aus,
mir davon Mitteilung zu machen , damit die nötigen
Schritte unverzüglich von hier aus eingeleitet werden
können.

Den Ortspolizeibehörden und Herren Gendarmerie-
Wachtmeistern mache ich zur strengsten Pflicht , dieser
Angelegenheit ihr besonderes Angenmerk zuzuwenden
und mir jeden Fall , der zu ihrer Kenntnis gelangt , zur
Anzeige zu bringen.

Der Königliche Landrat.

Betrifft: MhjahrsmlMsliesucht für
Landwirte.

Die in meiner Verfügung vom 26 . Februar d. Is.
- I . Nr . M . 391 — Kreisblatt Nr . 17 - in Aus¬
sicht gestellte Anordnung des Kriegswirtschaftsamtes
beim stell» . Generalkommando der 18 . A . K . wegen
der Gesuche um Zurückstellung oder Beurlaubung von
Mannschaften des Feldheeres einschlietzlich der Truppen-
teile in den besetzten Gebieten ist heute bei mir einge¬
gangen . Die näheren Bestimmungen werden in der
nächsten Nummer des Kreisblattes bekanntgegeben.
Damit alle Gesuche aus jeder Gemeinde zusammen hier
eingehen , ersuche ich, mit der Vorlage der Gesuche für
Mannschaften des Besatzungsheeres (Formular A ) so
lange zu warten , bis Ihnen auch die Formulare zu die
Formulare zu den Urlaubsgesuchen für das Feldheer
(Formular C) zugegangen sind

Wegen der Urlaubsdauer bemerke ich schon jetzt,
datz diese in der Regel 14 Tage nicht übersteigen soll
und nur in besonders begründeten Ausnahmefällen
die Truppenteile ermächtigt sind, Urlaub bis zur Höchst¬
dauer von 3 Wochen zu bewilligen Die seit dem
1. Januar 1917 eingestellten Rekruten des jüngsten
Jahrgangs dürfen vor Abschlutz einer 3 monatigen
Ausbildungszeit zu landwirtschaftlichen Arbeiten nicht
beurlaubt werden.

Der Königliche Landrai.

Marienberg , den 22 . Februar 1917.
Bekanntmachung

In Ziffer 8 der Preutzischen Ausführungsanwei¬
sung vom 8. September zu der Fleischverbrauchsord¬
nung vom 21 . August ist bestimmt , datz Dersorgungs-
berechttẑ te, die ihren Aufenthalt dauernd ändern wollen,
sich beiM-Demeindeoorsteher ihres bisherigen Wohnsitzes
oder der fönst zuständigen Stelle abzumelden haben,
und datz diese Abmeldestelle einen Abmeldeschein auszu-
stellrn hat , in dem anzugeben ist, für welchen Zeitraum
dem Angemeldeten Fleischkarten ausgestellt sind , wäh¬
rend es bei vorübergehender Aenderung des Aufent¬
haltsortes einer Abmeldung nicht bedarf , die Fleischkarte
vielmehr vou der Ausgabestelle des ständigen Wohn¬
sitzes aus weiterhin auszustellen ist.

Um Zweifel , di« aufgetreten sind, auszuschließen,
hat das Königlich .Preutzische Landesfleischamt bestimmt,
batz polizeiliche Abmeldungen auf Reisen für unbe-
stimmte Zeit , dauernden Abmeldungen gleichzuachten

3 n diesen Fällen ist alsdann ebenfalls eine Be¬
scheinigung darüber beizufügen , für welchen Zeitraum
me abgemeldeten Personen Fleischkarten erhalten haben.
-Bei b«r Abmeldung der Selbstversorger ist auf der Ab-
n» Idung zu vermerken , bis zu welchem Zeitpunkte dir

Selbstversorger mit ihren Vorräten zu reichen haben.
Die Herrn Bürgermeister ersuche ich um Beachtung
dieser Vorschriften.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Marienberg , den 23 . Februar 1917.
Jur Unterstützung der Kriegsbeschädigten Land¬

sturmmänner ist von der Prinzessin Sophie Tharlotte
von Preußen , Herzogin von Oldenburg ein „Bildertuch
vom Laiidsturmmaiin " (Vorzugspreis 2,40 Mark ge-
wöhnlicher Preis 3 Mark ) erschienen, das von der
Landsturmspende der Frau Prinzessin Eitel

Friedrich von Preußen , Berlin W 9
bezogen werden kann . Mit Rücksicht auf den guten
Zweck , dem die Verbreitung des Buches dienen ioll,
wird dessen Beschaffung angelegentlichst empfohlen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Marienberg , den 24 . Februar 1917.
Die Ortspolizeibehörden mache ich erneut darauf

aufmerksam , daß jeder Dortrag und jede Versammlung
die während der Kriegszeit abgehalten werden , beson¬
derer Genehmigung bedürfen . Ich ersuche mir , von
allen den Ortspolizeibehördrn zugehenden diesbezüglichen
Anträgen rechtzeitig telephonisch Kenntnis zu geben
Ich werde alsdann in jedem einzelnen Falle bestimmen,
wie zu verfahren ist.

Der Königliche Landrat.

Marienberg , den 27 . Februar 1917.
Bekanntmachung.

Die in überaus großer Zahl eingehenden Anträge
auf Ausstellung von Saatkarten zum Bezüge von Saat-
getreide insbesondere von Gerste lassen die Vermutung
auskommen , datz das Saatgetreide nicht sämtlich zur
Saat , sondern auch als Brotfrucht Verwendung finden
soll. Ich mache daher nochmals ausdrücklich darauf
aufmerksam , datz das auf Grund der Saatkarten bezo-
gene Saatgut auch tatsächlich zur Saat Verwendung
finden mutz andernfalls sich die Bezieher des Saatguts
strafbar machen . Ich werde die richtige Verwendung
des Saatguts überwachen lassen und unnachsichtlich ge-
gen diejenigen Personen , welche Saatgut zu andern
Zwecken als zur Saat verwendet haben . Vorgehen.
Weiter mache ich nochmals darauf aufmerksam , datz
nur diejenigen Landwirte , welche im Besitze einer von
mit ausgestellten Saatkarte sind, Saatgetreide kaufen
oder verkaufen dürfen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Marienberg , den 26 . Februar 1917.

Ausfertigung von Bezugsscheinen.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Indem ich auf § 6 der Verordnung über Bezugs¬

scheine für Web, -Wirk und Strickwaren vom 16 . Au-
gust 1916 - Kreisblatt Nr . 66 Bezug nehme , ersuche
ich die Herren Bürgermeister für die Folge die von
Ihnen bescheinigten Bezugsscheine etwa wochenweise
gesammelt hier zur Verlage zu bringen . Einzeln mit
Bezugsscheinen Dorsprechende können in Zukunft nicht
mehr berücksichtigt werden.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Tgb . Nr . V . A. 252.

Marienberg , den 26 . Februar 1917.
Die Ortspolizeibehörden , (Quittungskarten ausgabe

stellen ) des Kreises werden ersucht, die noch bei ihnen
befindlichen ausgerechneten Quittungskarten aus dem
Jahre 1916 umgehend an di« Landesoersicherungsan¬
stalt „Hessen Nassau " in Kassel einzusenden.

Der Vorsitzende des Versicherungamt.

Aus den amtlichen Verlustlisten.
Schmidt Eduard , Stein -Neukirch , leicht verwundet,
Barg Emil , Mündersbach , gefallen,
Hirschberg Willy , Gefreiter , Höchstenbach, in Gefangen¬

schaft,
Schmidt Friedrich , Wied , leicht verwundet,
Demuth Heinrich , Gefreiter , Höchstenbach, gefallen,
Schneider Heinrich , Marzhausen , leicht verwundet,
Spornhauer Hermann , Millingen , leicht verwundet,
Weyand Kart , Kirburg , leicht verwundet,
Burbach Otto , Obermörsbach , schwer verwundet,
’ " ■■ ■ 11 ' -- - .. . ' ■' ■■■ '

Der Krieg.
Äroße « Hauptquurtler , l . März (W . T . B . Amtlich)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Auf beiden Ancre -Ufern ist vor einer Reihe von

Tagen aus besonderen Gründen ein Teil unsrer vor-
dern Stellungen freiwillig und plangemäß geräumt
und die Berteidigtung in eine andre vorbereitete Linie
gelegt worden

Dem Gegner blieb unsre Bewegung verborgen;
umsichtig handelte Nachhutposten verhinderten seine nur
zögernd vorfühlenden Truppen an kampfloser Besitz¬
nahme des von uns ausgegebenen , zerschossenen Ge¬

ländestreifens . Bei dem überlegenen Angriff befehls¬
gemäß ausweichend , fügten diese schwachen Abteilungen
dem Feinde erhebliche blutige Berluste zu . Sie nahmen
ihm bis jetzt 11 Offiziere , 174 Mann ' als Gefangene
und 4 Maschinengewehre ab und beherrschen noch heute
das Borfeld unsrer Stellungen

Nach starkem Feuer griffen in den gestrigen Mor¬
genstunden die Engländer Transloy und Sailly an . Der
Angriff scheiterte bei Le Transloy vor dem Hindernis,
bei Sailly , wo er auch nachts wiederholt wurde , im
Nahkampf . Eingedrunger Feind wurde unter Ein¬
buße von 20 Gefangenen im Gegenstoß geworfen ; an
zwei räumlich eng begrenzten Stellen sind engliche
Schützennester entstanden.

Auf dem Westufer der Maas bereitete sich mor¬
gens ein französischer Stotz vor ; unser Bernichtungs-
feuer vereitelte seine Durchführung.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Front des Generalobersten Erzherzog Joseph

Bei starkem Schneesall war in den Waldkarpathen
nur auf den Höhen östlich der Bistritz das Gefchütz-
feuer lebhaft . Nördlich der Daleputna -Stratze griff
der Russe am Morgen nochmals die von uns genom¬
menen Stellungen vergeblich an.

Am Slanic - und Oitoz -Tal wurden kleinere Vor-
stütze, auf den Höhen zwischen Susita - und Putna -Tal
Angriffe stärkerer Kräfte wurden abgewiesen.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
von Mackensen

Russische Streifkommandos sind bei Faurei , nörd¬
lich von Focfani und bei Torgul , am Sereth vertrieben
worden.

Mazedonische Front.
Keine besondern Ereignisse.
Bei Abweisung der italienischen Angriffe östlich

von Paralowo im Terna Bogen sind 5 Offiziere und
31 Mann gefangen in unsrer Hand geblieben.

Der erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

Die U Boot -Sperre im Mittelmeer.
Berlin , l . März . Amtlich . Im Sperrgebiet des

Mittelmeers wurden von unfern Unterseebooten ver»
senkt:

Am 17 . Februar südlich vnn Malta ein vollbe¬
ladener , ostwärts steuernder Transportdampfer von
9006 Tonnen,

am 23 . Februar ein vollbesetzter von Begleitfahr-
sahrzeugen gesicherter Truppentransportdampfer von
etwa 5000 Tonnen,

am 24 . Februar der bewaffnete Truppentrans¬
portdampfer Doroth von 4494 Tonnen , mit etwa 500
Mann Kolonialtruppen , Artillerie und Pferden an Bord.
Ein Teil der Truppen ist ertrunken.

Der Thef des Admiralstabes der Marine.
Berlin , 1 - März . Amtlich . In der Nacht vom

28 . Februar zum 1. März ist die Schonfrist für Segel-
schiffe auch im Sperrgebiet des Atlantischen Ozeans ab-
gelaufen . Don diesem Zeitpunkt an gilt in allen Sperr¬
gebieten nunmehr nur noch die allgemeine Warnung,
nach der die Schifffahrt aus keine Einzelwarnung mehr
rechnen kann.

Von Nah unö Fern.
Marienberg , 2 . März . Der Winterschlaf unsrer

Natur neigt seinem Ende zu. Schon zeigen sich über¬
all an den Bäumen die dicken, mit einer derben Win¬
terschutzhülle überzogenen Knospen als Beweis dafür,
daß der Saft in die Zweige zu steigen beginnt . In
nach Süden gelegenen und gegen scharfen Wind mög¬
lichst geschützten Borgärten sind auch die knospen der
Sträucher schon ziemlich weit vorgeschritten, ebenso zeigt
der wilde Wein schon seine ersten jungen Augen . Alle
diese kleinen Vorzeichen eines neu erwachenden
Lenzes werden sich im Laufe der nächsten Wochen
ganz bedeutend vermehren . Denn täglich steigt setzt
die Sonne am Himmel höher empor und ihre Strahlen
haben von Tag zu Tag belebendere Kraft . Wenn erst
demnächst die ersten Frühlingsstürme einsetzen und die
letzte Schneeschmelze von allen Wiesen und Fluren weg¬
trocknen werden , dann wird sich innerhalb weniger Tage
das ganze Bild der Natur überraschend schnell ver¬
ändern.

— Ein preußisches Landeskartoffelamt . Das Landes¬
kartoffelamt ist jetzt begründet worden . Zum Vor¬
sitzenden wurde der Landrat Dr . Peters ernannt , der
als Vorsitzender der Reichskartoffelstelle durch den Ge¬
heimen Regierungsrat Dr . Kutscher vertreten wird.
Das Landeskortoffelamt hat seinen Sitz in Berlin,
Bellevuestraße 6 a . Es tritt mit den staatlichen und
kommunalen Behörden in unmittelbaren Verkehr und
und kann die Durchführung der Anordnungen prüfen
und darüber Lnlscheidungen treffen. Auch die Versor-
gung der Bevölkerung mit Kohlrüben ist Sache des
Kartoffelamts.

— Am l . 3. 1917 ist eine neue Bekanntmachung
in Kraft getreten , die neben einer freiwilligen Abliefer-
n »g von Dronzeglocken auch eine Beschlagnahme , Lnt-



teignung und Einziehung von Bronzeglocken oorsieht.
Alle Einzelheiten ergeben sich aus dem Wortlaut der
Bekanntmachung und aus den Ausführungsbestimmungen
welche die mit der Durchführung beauftragten Kommu¬
nalbehörden erlassen. Die Veröffentlichung erfolgt in
der üblichen Weise durch Anschlag und Abdruck in den
Tageszeitungen; außerdem ist der Wortlaut der Be-
kanntmachung bei dem zuständigen Bürgermeisteramt
«inzusehen. Soweit durch die Beschlagnahme Haushal-
tungsgeräte betroffen werden, handelt es sich durchweg
um Gegenstände, deren Ersatz in emailliertem Eisen,
feuerfestem Porzellan und Ton ohne weiteres mög¬
lich ist.

— Am 1. 3 1917 ist eine neue Bekanntmachnung
in Kraft getreten, die neben einer Meldepflicht eine
Beschlagnahme, Enteignung und Einziehung von aus
Aluminium bestehenden Gebrauchsgegenständen und im
Gärgewerbe üblichen Kellereigeräten vorsieht. Alle Ein¬
zelheiten ergeben sich aus dem Wortlaut der Bekannt¬
machung und Len Ausführungsbestimmungen, welche
die mit der Durchführung beauftragten Behörden er¬
lassen. Die Veröffentlichung erfolgt in der üblichen
Weise durch Anschlag und Abdruck in den Tageszei¬
tungen ; außerdem ist der Wortlaut der Bekanntmach¬
ung bei dem zuständigen Bürgermeisteramt einzusehen.
Soweit durch die Beschlagnahme Haushaltungsgeräte
betroffen werden, handelt es sich durchweg um Gegen¬
stände, deren Ersatz in emailliertem Eisen, feuerfestem
Porzellan und Ton ohne weiteres möglich ist.

— Wir machen auf die Bekanntmachung der Ma-
schinen-Ausgleichstelle Siegen aufmerksam und bemerken,

daß der Bezcrk derselben 1.) den Kreis Siegen, 2.)
den Kreis Altenkirchen, 3.) den Kreis Oberwesterwald
4.) den Dillkreis, 5.) die Kreise Unterwesterwald, Wester¬
burg, Oberlahnkreis, Wetzlar, nördlich der Bahnlinie
Dierdorf, Montabauer, Limburg, Weilburg. ausschließ¬
lich dieser Orte selbst, 6 ) die Kreise Biedenkopf und
Wittgenstein, westlich der Bahnlinie Gießen, Marburg,
Biedenkopf, Lasphe, Erndtebrück, ausschließlich dieser
Orte selbst, 7.) den Kreis Olpe, westlich der Bahnlinie
Welschenennest, Kirchhunden, Meggen. Finnentrop aus¬
schließlich der beiden letzten Orte, umfaßt. Besonders
wird daraus hingewiesen, daß Landwirten, welche die
Reparaturarbeitender Maschinen an der gewohnten Stelle
nicht ausführen lassen können, geeignete Werkstätten
für die Uebernahme der Reparaturarbeiten durch die
Maschinenausgleichstelle nachgewiesen werden.

Gauturntag. Sonntag, den 18. März findet
in Diez im „Hof von Holland" ein Gauturtag des
„Lahn-Dill-Gaues" statt. Mit demselben ist eine der
jetzigen ernsten Zeit entsprechende kleine Feier des 40-
jährigen Bestehens des Gaues verbunden, wozu die
noch lebenden4 Gründer eingeladen werden.

Hachenburg, 27. Febr . Der auch hier wie in ganz
Nassau und darüber hinaus gut bekannte unermüdliche
Forscher und Schriftsteller aus dem Gebiete der Nassau-
ischen Geschichte, Stadtarchiodirektor Hofrat Dr. Spiel¬
mann in Wiesbaden, ist daselbst plötzlich verschieden.
Er war 1861 in Neuwied geboren, wurde Dolksschul-
lehrer, konnte aber wegen eines Ohrenleidens diesen
Beruf nicht ausüben und wandte sich der Schriftstellerei

zu. 1892 wurde Spielmonn in Wiesbaden Stadial»
oar, promovierte 1894 an der Universität Bern mit im
Dissertation„Das Gymnasium zu Idstein". Im Jahr,
1904 verlieh ihm Broßherzog Adolf von Luxenbu
wegen seiner Verdienste um die nassauische Beschicht,
den Hofratstitel. Der Verstorbene hat u. a. auchh
für die -600-Iahrfeier Hachenburgs vorgesehene F,i
spiel „Der Femgraf" verfaßt, das zwar im Druck *
schien, aber nicht aufgesührt werden konnte, da infolge
Kriegsausbruches die ganze Festlichkeit ausfallen mußte
Dr . Spielmann war vor August 1914 öfters zu den
Proben hier anwesend und wird man sein Hinschneiden
mit Wehmut vernehmen. Die Stadt Hachenburg laß,
an dem Grabe dieses hervorragenden Mannes bei de,
Bestattung einen Kranz mit Schleife in den Statdfa
ben und dem Aufdruck „Dem Dichtendes Femgraf -
Die Stadt Hachenburg" niederlegen.

Sparet den Zucker zum Einmachen. D«
lange Krieg bringt auch eine Beschränkung des Zucker-
Verbrauchs mit sich. Die Menge, welche aus die einzeln,
Familie fällt, ist gering, damit heißt es Haushalten
besonders sparen für die Einmachzeit. Als Ersatz
brauche man das Sacharin, ein weißes Kristallpulver,
das auch in Tablettenform in den Handel kommt und
450 mal süßer als Zucker ist. In all den Fällen. w°
man sonst Jucker zusetzt, nehme man Sacharin ; dieser
ist vollständig unschädlich, billiger als Jucker und vor
allen Dingen man spart den Zucker zum Einmachen,
wozu das Sacharin nicht zu verwenden ist, da dami!
ringemachie Früchte sich nicht lange halten.

Am 1. 3. 17 ist eine Bekanntmachung betreffend „Beschlag¬
nahme, Bestandserhebungund Enteignung sowie freiwillige Ablie¬
ferung von Glocken aus Bronze" erlassen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern
und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.
Am 1. 3. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend„Beschlag¬

nahme, Destandserhebungund Enteignung von fertigen, gebrauch¬
ten und ungebrauchten Gegenständen aus Aluminium" erlassenworden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern
und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.

Kotzversteigerung.
flieustiiii, brn6.Mär?d. Js., liorm. lö illit
kommt im GemeindewaldNister , Distrikt 6 Ley, folgendes Holz
an Ort und Stelle zum Berkauf : ^

52 Raummeter Buchen-Nutzrollen,
274 „ Buchen-Scheit- und

Knüppelholz,
1880 Buchen-Wellen.

Die Herren Bürgermeister werden um ortsübliche Bekannt-
machung gebeten.

Nister , des 27. Februar 1917.
Der Bürgermeister.

Braun.

Versteigerung.
Ain 5. Närz , von mittags f Uhr an, verkaufe ich

sämtliche Ackergeräte,
2 Wagen , Egge , Pflug , Jauchefatz , Iauchepumpe , Kohlraben¬

mühle, Pferdedecken , Pferdegeschirr , Ketten us« .
Frau Carl Liick, Hachenburg.

Bekanntmachung.
Die vom Kriegsamt: Waffen- und Munitions-Beschaffungs-

amt geschaffenen Maschinen-Ausgleichsstellen haben außer dem Aus¬
gleich unbenutzter Maschinen auch die Aufgabe der Arbeitsvermitt-
lung für Fabriken der Metallindustrie Die Arbeitsvermittlung
wird sich darauf beziehen, für unbeschäftigte Maschinen Reparatur-
arbeiten zu überweisen und zwar sowohl für den allgemeinen
Maschinenbau, als auch für landwirtschaftliche Maschinen. Die
Maschinenausgleichstelle wird ferner versuchen, unbeschäftigte Ma¬
schinen mit Heeresaufträgen zu beschäftigen und den Firmen Hin-
weise zu geben, durch welche Stellen derartige Aufträge zu er¬
halten sind.

Es werden daher alle Firmen, welche Reparaturarbeiten
oder Unterausträge zu vergeben haben, sowie alle Firmen, welche
ganz oder zum Teil unbeschäftigt« Maschinen haben, um schriftliche
Meldung ersucht an:

rilaschinenausgleichstelle Siegen,
Emilienstraße Nr . 6-

Air(finpiipMioit der Pnniirrnrlititsftiftf
in Hachenburg , Hintergasse Nr . 203.

(Inhaber Herr Earl Schlosser.)
vermittelt kostenlos gewerbliche, nichtgewerbliche und
landwirtschaftliche Arbeiter , Taglöhner , weibliche Dienst¬
boten, Küchen - und Kindermädchen , landwirtschaftliche
Knechte, Mägde , Fabrik -Arbeiter und -Arbeiterinnen,

was hiermit bekannt gegeben wird.
Gefchäftsstunden von 12 bi» 2 Uhr.

Kreisarbeitsnachweis , Limburg a. d. L.

Carbid
von der Kriegschemikalien-A -G. freigegeben,
offerieren in kleinen und größeren Mengen

Phi !, Schnsicicr,
G. m. b. H.,

Hachenburg . Telefon Nr. 2.

Fassungen für Semi-Bilder
- - - in Broschen und Anhänger —i ■

empfiehlt in großer Auswahl

Ernst Schulte “X, Hachenburg.
Semi -Dilder werden nach jeder

Photographie angefertigt.

^ Empfehle in großer Auswahl:

Mettrn »nt, Möbrl
Sofas , Sessel, Tische, Stühle,

H ‘Kleibetfdivänte,  Rüchenschränke,
H Vertikows, Wafchkoino- e etc.,
^ in solider Ausführung zu mäßigen Preisen,
^ ferner:

jj Nähmaschinen
t erstklassige Marken, wie Kayser , Teutonia , Phoenix,

^ . Festino , und

Centrifugen £
Marke Miele und Teutonia , zu billigen Preisen bei ^

günstigen Bedingungen T

Bcrth.Seewald*stachenbmg. t

:: Waffeleisen ::
eine größere Sendung

eingetroffen.

C. von Saint George,
Hachenburg.

M ' klei
kaufen stets

Gebrüder Schneider,
Hachenburg.

Süßstoff

„WM"
(Zuckerersatz)

Apotheke Marienberg.

önchiser
v. Lochows Petkufer Gelb¬

hafer,
Original-Nachzucht, ertragreichste

Sorte für den Westerwald,
mittelfrüh, dünnspelzig, hoher

Mehlgehalt.
Preis per Ctr . 20.— Mb.

Saatkarte und Säcke sind vorher
einzusenden.

K. Schneider,
Domäne Kleeberg,

* bei Hachenburg.

3UMMM
für Hausarbeit bei guter Be-
Handlung und Kost findet ange¬
nehme Stelle
Hotel-Rest, „zum Löwen"

Coblenz, Frankenstr. 3.

Lin tüchtiges

Mädchen
welches auch landwirtschaftliche
Arbeiten versteht, bei gutem
Lohn gesucht.

Sägewerk ssetri,
Wiederstein b. Neunkirchen.

Suche zum 1. April 191?
gesundes, zuverlässiges und ehr¬
liches

Mädchen.
Frau Landesökonomierat

Burhenne,
Dillenburg , Bismarckstraße 12,

Ein evangelisches

Dienstmädchen
das selbständig alle Hausarbeiten
verrichten kann, nach auswärts
gesucht. Zu erfragen in der
Exped. ds. Dl.

Kräftiges

Mädchen
für alle Hausarbeiten, bei gutem

Lohn gesucht.
Frau Aaesberger,

Westerburg.

Lehrling
mit guter Schulbildung, aus
achtbarer Familie per sofort oder
zu Ostern gesucht.
Raufhaus Seekatz,

Westerburg.

Stempel
liefert billigst in kürzester Frist
Carl Bungeroth, Hachenburg
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